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Amt Usedom-Süd 
Schulzweckverband 
 

 
 
 

  

Niederschrift zur 2. Sitzung des Schulzweckverbandes 

Sitzungstermin: Mittwoch, 08.01.2025 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:15 Uhr 

Ort, Raum: Konferenzraum der Ostseeschule Ückeritz, Strandstraße 3, 17459 
Ückeritz 

 
Anwesend 
 
Ausschussvorsitz 
Sebastian Brose  
  
 
Ausschussmitglied 
Karina Bast  
Bettina Behnke  
Steffi Bluhm  
Anne Blume  
Jens Gehrking  
Olaf Hagemann  
Gabriele Hohmann Vertretung für: Sven Werner 
Grit Kaspereit  
Petra Köster  
Christian Kühn  
Anke Möhring  
Sandra Quosdorf  
Rita Schröder  
Anne-Kathrin Schultz  
  
Abwesend 
 
Ausschussmitglied 
Falko Beitz entschuldigt 
Marco Biedenweg entschuldigt 
René König entschuldigt 
Sven Werner entschuldigt 
  
 
Gäste:  

Peter Biedenweg - Schulleiter 
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Zustellung der Einladung 

und der Beschlussfähigkeit 
 

2 Bestätigung der Tagesordnung 
 

3 Bestätigung der Sitzungsniederschrift der Sitzung vom 09.10.2024 
 

4 Bericht des Verbandsvorstehers 
 

5 Bericht des Schulleiters 
 

6 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
des Schulzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2025 
SZV-0005/24 

7 Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung der Mittel gem. §10a Abs. 2 
FAG M-V / Kleinvorhaben Schulbauförderung 
SZV-0006/24 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
8 Vertragsangelegenheiten |(nichtöffentlich) 

SZV-0007/24 

9 Sonstiges 
 

10 Schließen der Sitzung 
 

 
 

Protokoll 
 
Öffentlicher Teil 
 

 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 
Zustellung der Einladung und der Beschlussfähigkeit  

 
Der Verbandsvorsteher eröffnet die 2. Sitzung des Schulzweckverbandes und begrüßt alle 
Anwesenden. Die Ordnungsmäßigkeit der Einladungen wird festgestellt. Es sind 15 von 18 
Verbandsmitgliedern anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
 
 
 
 

 

2 Bestätigung der Tagesordnung  
 

Die Tagesordnung wird einstimmig bestätigt. 
 
 
 
 

 

3 Bestätigung der Sitzungsniederschrift der Sitzung vom 09.10.2024  
 

Die Sitzungsniederschrift wird einstimmig gebilligt. 
 
 
 
 

 

4 Bericht des Verbandsvorstehers  

 
Herr Brose informiert die Mitglieder des Schulzweckverbandes „Seebad Ückeritz“ über 
folgendes: 
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Eine Familie ist aus den Kaiserbädern nach Swinemünde verzogen. An der Ostseeschule 
werden vier Kinder der Familie beschult. Da kein fester Wohnsitz in Deutschland vorhanden 
ist, müssten die Kinder in Polen die Schule besuchen. Nachdem Ihnen dieses mitgeteilt 
wurde, sind sie kurzfristig in eine Ferienwohnung nach Bansin umgezogen. Aber auch dort 
ist keine Anmeldung als Hauptwohnsitz möglich, so dass die Schulumlage von der 
Gemeinde nicht eingefordert werden kann. Durch den Schulträger ist eine Übergangszeit bis 
zum 31.01.2025 gewährt worden. Danach plant die Familie einen Umzug nach Stralsund. 
Sollte dies nicht der Fall sein, muss eine Entscheidung getroffen werden. 
Ansonsten seit Oktober keine großen Vorkommnisse.  
 
 
 
 

 

5 Bericht des Schulleiters  

 
Herr Biedenweg informiert: 
Derzeit gibt es viele Wünsche zur Umschulung von Schülern in die Ostseeschule aus 
verschiedenen Gemeinden und auch viele zugezogene Schüler aus anderen Bundesländern. 
Die Klassenstufen 7,8,9 haben einigen Zuwachs bekommen und sind jetzt gut gefüllt. Eine 
Dreizügigkeit unterjährig ist aus organisatorischen Gründen und fehlendem Lehrpersonal 
nicht möglich. 
Derzeit werden 32 L-Kinder auf Inseln beschult von Klasse 5- 9 (außer Kl.6). 
 
Zum Ende des Jahres 2024 hatten wir Besuch von einer polnischen Partnerschule, die 
bereits mit der Grundschule Usedom eng zusammenarbeitet und auch den Kontakt zu einer 
Regionalschule gerne ausbauen möchte. 
 
 
 
 

 

6 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 
den Haushaltsplan des Schulzweckverbandes für das 
Haushaltsjahr 2025 

SZV-0005/24 

 
Herr Brose erläutert den Verbandsmitgliedern den Haushaltsplan. Eine detaillierte 
Aufstellung der Kosten ist den Mitgliedern mit den Erläuterungen der Sachkonten 
zugegangen.  
Starten wollen wir dem Projekt Brandschutzrollo-Erneuerung, da es im Brandfall ziemlich 
gefährlich werden kann. Hier liegt ein Angebot von ca. 17,8 T€ der Firma COLT vor. Der 
Austausch der Heizungstherme, bzw. die zusätzliche Installation von Photovoltaik / 
Erdwärme wird vorerst zurückgestellt, bis sich die politische Situation beruhigt und wir 
Klarheit in Bezug auf Fördermitteln, usw. haben. 
 
Herr Brose und Herr Biedenweg (SL) vereinbaren einen Termin mit dem Sportverein, um 
einer Erhöhung der Kosten für die Nutzung des Sportplatzes vorzubeugen. 
 
Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes beschließt, die 
Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2025 wie folgt: 

 
§ 1  

Ergebnis- und Finanzhaushalt  
 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird  

  

1.      im Ergebnishaushalt auf  
 

 
einen Gesamtbetrag der Erträge von 654.200 EUR 
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einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 710.700 EUR 
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von  -56.500 EUR 

 
 

2.      im Finanzhaushalt auf  
 

 
      a)   einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von  628.800 EUR 
            einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von  709.800 EUR 
            einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -81.000 EUR 

 
 

       b)   einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 0 EUR 
             einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 12.500 EUR 
             einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  -12.500 EUR 

  
festgesetzt.  
 

 
§ 2  

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
 

 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt.  
  

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen  

 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
  

§ 4  
Kassenkredite  

 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 62.800 EUR. 
 

 
 

 
1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

 
§ 5  

Stellen gemäß Stellenplan  
 

 
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 4,2435 Vollzeitäquivalente (VzÄ). 
 

 
§ 6  

Umlagen  
 

 
Die Schulumlage je Schüler wird auf 1.950 EUR festgesetzt.  
 

 
§ 7  

Weitere Vorschriften  
1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der 

file:///C:/Users/kgierds/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/69841260.xlsx%23RANGE!_ftn1
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    Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden. 
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist   
    a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und 

  Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet, 
    b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen 

 Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen 
 überschreitet.  

3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder 
  zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der 
 Gesamtauszahlungen übersteigen.  

4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für 
  Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen. 

5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom 
    Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.  
  

Nachrichtliche Angaben:  
  

1. Zum Ergebnishaushalt  
    Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt  

    voraussichtlich 501.945 EUR 
 

 
2. Zum Finanzhaushalt  

    Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des  
    Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 94.768 EUR 

 
 

3. Zum Eigenkapital  
    Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  
    beträgt voraussichtlich 879.347 EUR 

 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
15 15 0 0 

Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 

 

7 Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung der Mittel 
gem. §10a Abs. 2 FAG M-V / Kleinvorhaben Schulbauförderung SZV-0006/24 

 
Der Schulzweckverband Ückeritz beschließt, die Mittel für 2024 gem. § 10a Abs.2 FAG M-V 
in Höhe von 18.096,13€ für Instandhaltungsmaßnahmen zu verwenden. 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
15 15 0 0 

Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 

 

Vorsitz:  Schriftführung: 
 

Sebastian Brose  Doreen Zawalla 
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